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Sachverhalt:

Am 1. Dezember 2006 wurde Klaus König (K) verhaftet, weil er in Verdacht geraten war, am Tag zuvor seinen Freund und Taxifahrerkollegen X ermordet zu haben. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft und des zuständigen Polizeipräsidiums erklärt der Pressesprecher der Polizei dem Stand der Ermittlungen entsprechend unter voller Namensnennung des K, dass dieser in dem dringenden Verdacht stehe, der gesuchte Täter zu

sein. Eventuelle Zeugen, die weitere Hinweise geben könnten, werden gebeten, sich zu melden.

In der Presse wird darüber berichtet, zwei Zeitungen haben ein Foto des K aufgetrieben und veröffentlicht. Zwei Wochen später wird K, der von Anfang an beteuerte, jemand müsse ihn verleumdet haben, aus der Untersuchungshaft entlassen, weil ein Tatverdacht nicht mehr bestand und nunmehr eine andere Spur verfolgt wurde. K war zwischenzeitlich fristlos entlassen worden und hat seither keine Anstellung als Taxifahrer mehr gefunden. Er musste sich in therapeutische Behandlung begeben, weil er seither unter Verfolgungsängsten leidet.

K, der mit Klage auf Schadensersatz gegen die beiden Zeitungen gescheitert ist und vom Land lediglich eine Haftentschädigung erhalten hat, will wissen, was er tun kann. 

Aufgabe:

Kann K vom Land Schadensersatz in Geld und Widerruf der von der Polizei getätigten Äußerungen verlangen?

Bearbeitervermerk: Ansprüche aus dem OBG NRW sind außer Betracht zu lassen. 

Formalien etc.: 90 Minuten Bearbeitungszeit, Blätter einseitig beschriften, handschriftlich, 1/3 Rand, maximaler Umfang 20 Seiten, Prüfungsnummer nicht vergessen, Abgabe spätestens Montag, 12.07.2010, 15:30 Uhr in der Fachschaft.

Besprechung: Montag, 19.07.2010, 17.45 – 19.15 Uhr in S 87 (Philosophikum), nicht in der Besprechung abgeholte Klausuren liegen ab dem auf die Besprechung folgenden Tag in der Fachschaft zur Abholung bereit.

Fragen und Anregungen: fs-jura@uni-koeln.de.

